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Thema

Inklusion durch Wohlfahrtsmix
Menschen mit Behinderung brauchen eine individuelle Mischung
verschiedener Unterstützungsleistungen

■ Cordula Barth

Unter Wohlfahrtsmix versteht man vor
allem das Zusammenspiel von Staat,
Markt, Verbänden und anderen Anbie-
tern von Dienstleistungen sowie den Leis -
tungsempfängern und ihrem persönlichen
Umfeld. Dieses Konzept kann insbeson-
dere bei Menschen mit einer Behinderung
zu Arrangements beitragen, die dem
Unterstützungsbedarf des jeweiligen Indi-
viduums besser gerecht werden kann als
fertige Dienstleistungsangebote.

Die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen wurde
2009 von Deutschland ratifiziert und ist
seither geltendes Recht. Diese Konven-
tion fokussiert die allgemeinen Men-
schenrechte auf die Perspektive von Men-
schen mit Behinderung und verfolgt das
Leitbild der Inklusion.

Danach soll die Gesellschaft in ihren
Strukturen so gestaltet sein, dass alle Men-
schen unabhängig von Alter, Geschlecht
oder Behinderung in ihrer Individualität
wertgeschätzt und nicht ausgegrenzt wer-
den. Alle sollen in den verschiedenen Le-
bensbereichen wie beispielsweise Bildung,
Beruf und Wohnen gleichberechtigt und
selbstbestimmt an der Gesellschaft teilha-
ben. Voraussetzung dafür ist sowohl eine
passgenaue individuelle Unterstützung so-
wie die Zugänglichkeit von allgemeinen
Diensten und die Überwindung von Bar-
rieren. Zudem dürfen Hilfen und Dienst-
leistungen aufgrund ihrer Spezialisierung
segregierenden Charakter haben und so-
mit ebenfalls Hindernisse im Gemeinwe-
sen darstellen.

Diesem Leitgedanken folgend sollten
Menschen mit Behinderung durchlässige
und flexible Hilfesysteme und Angebots-
strukturen zur Verfügung stehen, die zu
nahtlos ineinander greifenden Unterstüt-
zungsarrangements führen. Dabei geht es
um den Auf- und Ausbau einer adäqua-
ten Nahversorgung und Infrastruktur
durch eine Angebots- und örtliche Teil-
habeplanung im Rahmen der kommuna-
len Daseinsvorsorge.

Kooperationen und Vernetzungen bie-
ten sich als zentrale Strategie an, so dass
eine inklusive und umfassende Versor-
gung gewährleistet wird und kosteninten-
sive, nicht der Wahlfreiheit der Nutzerin-
nen und Nutzer dienende Doppelstruktu-
ren vermieden werden können.

Die Passgenauigkeit von am individuel-
len Bedarf orientierten Angeboten wird
häufig mit dem Konzept eines Wohl-
fahrtsmix in Verbindung gebracht. Bei
diesem Konzept geht es um das Zu-
sammenspiel von Staat, Markt, Verbän-
den und anderen Anbietern von Dienst-
leistungen sowie den Leistungsempfän-
gern und ihren persönlichen Bezügen.
Dabei hat der Wohlfahrtsmix in zweierlei
Hinsicht positive Auswirkungen: sowohl
in ökonomischer Hinsicht durch eine op-
timale Nutzung vorhandener Ressourcen
wie auch in politischer Hinsicht durch
partizipative Elemente des Empower-
ments von Leistungsbeziehern im Sinne
einer gemeinsamen Steuerungsverantwor-
tung (vgl. Evers 2011: 265–273).

Gewachsene Strukturen
behindern personenorientierte
Teilhabeleistungen

Es bedarf neben einer örtlichen Teilhabe-
planung geeigneter Assessment- und Pla-
nungsinstrumente für personenzentrierte
Unterstützungs- oder Teilhabeleistungen.
Für Leistungsträger wie auch Leistungs-
erbringer ist bei der Ausgestaltung von
Leistungen allerdings oft nicht der
Grundgedanke der Inklusion leitend, son-
dern historisch gewachsene Strukturen
des Zusammenwirkens und ein sich dar-
aus ergebendes – und nicht zuletzt durch
die Sozialgesetzgebung manifestiertes –
segregiertes System von Zuständigkeiten
und Zielgruppen, das häufig zu nur man-
gelhaft koordinierten Leistungsarrange-
ments oder Versorgungslücken führt.

Die sich hieraus ergebende Unüber-
sichtlichkeit wird noch dadurch verstärkt,
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dass die »Gesetzgebenden … eine quasi-
staatliche Ebene an Richtlinien, Empfeh-
lungen und Rahmenverträgen aushan-
deln [lassen.] … Oft sind diese Festlegun-
gen und Ausgestaltungen sehr
kompliziert, ihr Zustandekommen …
langwierig, die Verhandlungsprozesse
selbst nicht transparent. Und sie sind sel-
ten mehr als Minimalkonsense.« (Frevel
et al. 2008: 143). Zudem »vertreten die
Verbände Personen und Einrichtungen,
die ihrerseits nicht nur fachliche, sondern
in erster Linie wirtschaftliche Interessen
haben.« (ebd.: 144).

So hemmen historisch gewachsene
Denk- und Handlungsmuster beispiels-
weise eine adäquate Umsetzung der Prio-
rität ambulanter vor stationärer Versor-
gung oder des Subsidiaritätsprinzips im
Sinne eines Vorrangs von Hilfen einer
untergeordneten Ebene, also der selbst
und im Umfeld geleisteten Unterstützung
vor staatlichen Hilfen. Verschärft wird
die Situation dann, wenn die Kommune
als Ort der Daseinsvorsorge »knapp bei
Kasse ist« – was auf die meisten Kommu-
nen zutrifft. Meist gewähren Leistungs-
träger nur Pflichtleistungen; freiwillige,
präventiv wirkende Leistungen (wie z. B.
viele Beratungsleistungen nach SGB XII)
entfallen oder die Angebotspalette in der
Region wird nicht gezielt gesteuert, so
dass Versorgungssicherheit wie auch eine
zur Inklusion bereite Gesellschaft langfris -
tig nur bedingt gewährleistet sind.

Diese strukturellen und gesetzlichen
Grenzen werden auch in Projekten zur
Weiterentwicklung von Leistungen des
Sozialstaates deutlich. Hierzu soll exem-
plarisch der Bezug zu Ergebnissen der Be-
gleitforschung zu einem Projekt zur
Weiterentwicklung der Eingliederungshil-
fe »Personenzentrierte Steuerung der Ein-
gliederungshilfe in Hessen« (PerSEH)
hergestellt werden.

Das Projekt wurde in zwei Landkreisen
erprobt und basiert auf drei Säulen: Es
wurde ein neues Instrument zur Planung
und Überprüfung der Teilhabeleistungen
für (erwachsene) Menschen mit Behinde-
rung in Verbindung mit einem zielgrup-
penspezifischen Beratungsverfahren über
die Qualität und Passgenauigkeit der Hil-
fen in einer sogenannten Hilfeplankonfe-
renz eingeführt. Zeitgleich wurde die Fi-
nanzierung von einer pauschalierten Fi-
nanzierung der Maßnahmen auf ein
zeitbasiertes Finanzierungssystem umge-
stellt (vgl. Kunze et al. 2008).

Die einjährige Begleitforschung ergibt
neben eindeutig positiven Entwicklungen
durch das Projekt, dass sich die bisherigen
Veränderungen auf Einzelfälle beschrän-
ken und gewisse Beharrungstendenzen be-
stehender Systeme und Routinen existie-
ren. Diese Tendenzen sind begründet in
der Expansion und Ausdifferenzierung
der Einrichtungen und Dienste der Behin-
dertenhilfe zu »sicheren Schutzräumen für
Menschen mit Behinderung« und gleich-
zeitig in ihrer Entwicklung zu an Prinzi-
pien der Expansion und Gewinnmaximie-
rung orientierten Sozialunternehmen (vgl.
Frevel et al.  2008: 143 f.). So werden der
individuelle Bedarf wie auch die Wünsche
von Leistungsberechtigten meist auf beste-
hende Angebotsstrukturen der Eingliede-
rungshilfe bezogen – ein kreatives Ent-
wickeln neuer Teilhabearrangements fin-
det nur selten statt.

Eine Vernetzung von in der Kommune
vorhandenen Angeboten, wie beispiels-
weise Bildungseinrichtungen mit Sozial-
unternehmen, anstatt einer Erweiterung
der segregierenden zielgruppenspezifi-
schen Unterstützungsleistungen, ist bis
dato in geringem Maße anzutreffen, auch
wenn eine inklusive Sozialraumgestaltung
die Maxime für eine effiziente Eingliede-
rungshilfe sein soll.

Genauso wenig werden im Zuge der in-
dividuellen Hilfeplanung weder eigene
noch Ressourcen im Umfeld systematisch
akquiriert oder auf das Ermöglichen einer
eigenständigeren und eigenverantwort-
lichen Lebensführung bezogen. Im Allge-
meinen finden Veränderungen im Sinne
einer fortschreitenden Ambulantisierung
allenfalls im Lebensbereich »Wohnen«
statt. Dies zieht allerdings keineswegs die
Abkehr von den gängigen Platzierungs-
mustern in der Behindertenhilfe nach
sich: Zunächst muss »ein Platz« in einem
ambulanten Angebot frei werden, bevor
eine Klientin oder ein Klient mit den ent-
sprechenden Voraussetzungen (meist ei-
nem geringeren individuellen Bedarf und
einem gewissen Maß an lebensprakti-
schen Fähigkeiten) diesen »Platz« beset-
zen kann (vgl. Rohrmann et al. 2011,
2011a).

Das Konzept des Wohlfahrtsmix geht
davon aus, dass Unterstützungsleistungen
durch eine Mischung aus personenbezo-
genen Leistungen und (kommunaler) An-
gebots- und Sozialplanung organisiert
werden. Somit ist die Verknüpfung von
Steuerungs- und Planungsansätzen, von
Leistungen im Einzelfall und sozialraum-
orientierter Zusammenarbeit der kom-
munalen Akteure relevant. Dabei sind –
und das hat auch die Nutzerbefragung im
Rahmen der Evaluation des Projekts
»Personenzentrierte Steuerung der Ein-
gliederungshilfe in Hessen« ergeben – der
Umgang mit und die Verständlichkeit des
Planungsinstruments ausschlaggebend
für die Qualität der Leistungen. Die aus
der Orientierung an den Wünschen und
Zielen der Leistungsberechtigten resultie-
rende Intensität des Gesprächs, wie auch
die damit verbundenen Lern- und Eman-
zipationsprozesse, werden sowohl von
Menschen mit Behinderung selbst, wie
auch von ihren professionellen Unterstüt-
zungspersonen positiv hervorgehoben.
Grundlegend dafür sind aufseiten der Leis-
tungsberechtigten die Kenntnis der Aus-
wahlmöglichkeiten und ein größtmögli-
ches Verständnis der sozialstaatlichen
Planungs- und Erbringungsstrukturen.
Aufseiten der Unterstützungspersonen
sollte die Bereitschaft bestehen, bestehen-
de Denk- und Handlungsmuster zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu modifizie-
ren. Nur dann können gemeinsam krea-
tive Wege entwickelt werden, um den
Zielen näher zu kommen (vgl. Rohrmann
et al. 2011b).

»Nach wie vor wird zunächst nach
›einem Platz‹ in einem bestehenden
Angebot gesucht«
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Beispiel USA: »my plan«

Es ist ungewöhnlich, wenn bei sozial-
staatlichen Steuerungs- und Planungsfra-
gen der Blick nach Westen wandert, aller-
dings ist es in diesem Fall lohnenswert.

Mitte der 1970er Jahre wurde in den
USA die Selbstvertretungsbewegung
 »People First« von Menschen mit kogni-
tiven Beeinträchtigungen oder mit Lern-
schwierigkeiten gegründet. Ausschlagge-
bend war die Notwendigkeit des Auf-
und Ausbaus einer inklusiven Gesell-
schaft und der Beendigung, zumindest
Reduktion von sozialen Zuschreibungen
von Menschen mit Behinderung für ihre
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesell-
schaft. Im Rahmen dessen veranstaltet
dieses Netzwerk Schulungen, übersetzt
und veröffentlicht in »Leichter Sprache«
(eine barrierefreie Ausdrucksweise durch

kurze Sätze, einfache grammatische Kon-
struktionen, die Vermeidung von Fremd-
und Fachwörtern sowie die Verdeutli-
chung der Kernaussage durch Pikto-
gramme).

People First hat nun sowohl ein Kon-
zept, das sogenannten »person centred
planning« und daraus resultierend einen
Hilfeplan mit dem Namen »my plan«
entwickelt, der Leistungsansprüche für
erwachsene Menschen mit Behinderung
nach sich zieht. Dieser Plan ist in die vier
Kategorien »Gemeinweseneinbindung
und Freizeitgestaltung«, »Gesundheit«,
»Wohnen«, »Arbeit« und »Persönliche
Entwicklung« untergliedert. Dort werden
mittels standardisierter, leicht verständ-
licher Fragen die aktuelle und die anvi-
sierte Lebenslage erhoben. Im Hinblick
auf die Zukunftsvision werden konkrete
Ziele, Ressourcen und Stärken sowie Bar-

rieren und Ängste eruiert. Zudem wird
nach den Stärken und Schwächen der
leis tungsberechtigten Person sowie nach
aktuellen und erwünschten Unterstüt-
zungspersonen gefragt.

Seit Ende des letzten Jahrtausends gibt
es »People First« in Form von »Mensch
zuerst – Netzwerk People First Deutsch-
land e. V.« sowie das Konzept der »Per-
sönlichen Zukunftsplanung« auch in
Deutschland. Allerdings bildet die »per-
sönliche Zukunftsplanung« meist nur
eine Grundlage für die verschiedenen In-
strumente zur individuellen Hilfeplanung
in Deutschland wie beispielsweise dem
Integrierten Teilhabeplan (ITP) oder der
Individuellen Hilfeplanung (IHP3).

Was für Perspektiven bringt aber nun
eine von der Selbstvertretung entwickelte
Planungssystematik? Kann der so not-
wendige frische und reformerische Wind

Institutionelle Hilfeplanung versus Persönlicher Zukunftsplanung

Die traditionelle Hilfeplanung in der Behindertenhilfe ist behin-
derungsorientiert. Dem liegt die Annahme zugrunde, es sei be-
sonders wichtig zu wissen, welche Behinderung jemand hat, um
ihm seiner Behinderung entsprechende Bildungs-, Wohn-, Ar-
beits- und Freizeitangebote zu machen. Persönliche Zukunfts-

Quelle: »I want my dream!« Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung
mit Menschen mit Behinderungen. Autor: Stefan Doose.
Internet http://bidok.uibk.ac.at/library/doose-zukunftsplanung.html

planung stellt eine neue Form der Planung der Unterstützung
für Menschen mit Behinderung dar. Die traditionelle Hilfepla-
nung in der Behindertenhilfe wird als eine eher institutionelle
Hilfeplanung charakterisiert, dem die veränderte Sichtweise ei-
ner eher individuellen Hilfeplanung entgegengestellt wird.

Institutionelle Hilfeplanung Persönliche Zukunftsplanung

• Orientierung an Behinderung

• Betonung von Defiziten und Bedürfnissen

• Ziel: oft Reduzierung von negativen Verhaltensweisen

• Hilfeplanung abhängig vom professionellen Urteil, oft
standardisierte Tests und Begutachtungen

• Schriftliche Berichte

• Sieht die Person im Kontext der verfügbaren Maßnahmen
und Behinderteneinrichtungen, dies sind oft Lebensräume
speziell für Menschen mit Behinderungen

• Professionelle Distanz durch Betonung der Unterschiede

• Staatlich geregelte Verfahrensweisen, Blickrichtung Ko-
stenträger

• Person ist an der Erstellung der Hilfeplanung (oft nur teil-
weise) beteiligt

• Zielrichtung: Stärkung und Ausbau der Institution durch
Angebot geeigneter Maßnahmen

• Orientierung an der individuellen Person

• Suche nach Fähigkeiten und Stärken

• Ziel: Erweiterung der Lebensqualität

• Hilfeplanung abhängig von der Person, Familie, Freunde
und Fachleuten, verlangt mit der Person Zeit zu verbrin-
gen, um sie kennen zulernen, und gemeinsam eine gute Be-
schreibung zu erarbeiten

• »Geschichten«, Episoden von Menschen, die die Person
gut kennen

• Sieht die Person im Kontext des regulären Lebens in der
Region

• Bringt Menschen zusammen durch die Identifizierung von
Gemeinsamkeiten

• Verfahrensweise nicht vorgeschrieben, Blickrichtung pla-
nende Person

• Person steuert den Plan und die Aktivitäten

• Zielrichtung: Stärkung und Verwirklichung der Ziele des
Planenden durch das Angebot geeigneter individueller
Maßnahmen, lernende Organisation
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für die deutsche Eingliederungshilfe aus
dem Westen wehen? Welche Möglichkei-
ten bestehen, um die aufgezeigten Defizi-
te bei den Planungen individueller Hilfe-
leistungen zu reduzieren?

Zunächst hätte ein von der Selbstver-
tretung von Menschen mit Behinderung
entwickeltes Instrument zur individuel-
len Hilfeplanung per se einen emanzipa-
torischen Charakter und seine Hand-
habbarkeit und Benutzerfreundlichkeit
verstünden sich von selbst. Des Weiteren
würde eine derartige Planung dem ent-
gegenwirken, dass die Planungen von
den Interessen von Leistungserbringern
oder Leistungsträgern dominiert sind.
Last, but not least könnte ein von der

Selbstvertretung entwickeltes Planungs-
instrument – entsprechende Bildungs-
und Sensibilisierungsmaßnahmen für die
beteiligten professionellen Akteure vor-
ausgesetzt – eine inklusive Dynamik in
die individuellen Teilhabeplanungen
bringen, so dass Ressourcen aktiviert
und im Sinne des Beschlusses der Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz
(ASMK) von 2009 »Handlungsstrate-
gien zum Auf- und Ausbau eines inklusi-
ven Sozialraumes« (ASMK 2009: 9) er-
arbeitet werden könnten. ◆
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